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Der Bundeszuschuß an die Rentenversicherung
Vorschläge für eine Reform

Bert Rürup, Darmstadt

Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) kritisierte auf seiner Hauptversammlung in Han
nover den Beschluß der Bundesregierung von Ende 1980, den Bundeszuschuß an die Rentenversicherung 
zu kürzen, um der Bundesanstalt für Arbeit Mittel in Höhe von 3,5 Mrd. DM zuweisen zu können. „Derart will
kürliche Eingriffe in geltendes Recht stellen die Kalkuiierbarkeit der Rentenfinanzen und das Vertrauen der 
Versicherten und Rentner in die Finanzkraft der aus ihren eigenen Beiträgen finanzierten Alters-, Invaiidi- 
täts- und Hinterbliebenenversicherung in Frage“ , so der VDR-Vorstandsvorsitzende Gerd Muhr. Professor 
Bert Rürup plädiert vor diesem Hintergrund für eine Reform der Bemessung und Zuweisung des Bundes
zuschusses für die gesetzliche Rentenversicherung.

SOZIALPOLITIK

Die nicht erst in den letzten Jahren geübte Politik, 
der Bundesregierung die Bundeszuschüsse an die 

gesetzliche Rentenversicherung (GRV) nach Maßgabe 
der haushaltspolitischen Situation des Bundes zu stun
den, mit oder ohne gleichzeitige Beitragserhöhungen 
zu kürzen oder -  weit seltener -  zu erhöhen, ist nicht 
geeignet, das ohnehin,,angeknackste“ Vertrauen in die 
finanzwirtschaftliche Seriosität unseres Rentensy
stems zu erhöhen. Die Zuschüsse bedürfen einer Ste
tigkeit -  in guten wie in schlechten Zeiten. Sonst wer
den die Rentenfinanzen nicht nur zu einem Anhängsel 
des Staatshaushaltes degradiert, sondern es werden 
gleichzeitig auch haushaltspolitische Probleme des 
Bundes -  unsachgemäß -  in das Rentensystem ,,ver
längert“ .

Selbst wenn man von der juristischen Problematik 
der geübten Praxis absieht, sollte vor dem Hintergrund 
der 1984er Reform der GRV und der vorprogrammier
ten demographischen Entwicklung die Bemessung des

Prof. Dr. Bert Rürup, 37, lehrt Volkswirtschafts
lehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten gehören neben Fra
gen der Beschäftigungspolitik und der gesetzli
chen Rentenversicherung vor allem Probleme 
der öffentlichen Hand.

Bundeszuschusses an die gesetzlichen Rentenversi
cherungsträger einer Neuregelung unterworfen wer
den, einer Regelung, die nicht den gegenwärtigen Ge- 
staltungs- oder Manipulationsspielraum des Status quo 
aufweist.

Von besonderer Wichtigkeit ist es -  und aus diesem 
Grunde sei bereits an dieser Stelle nachdrücklich dar
auf hingewiesen daß bei einer Reform des Bundes
zuschusses in welcher Form auch immer es nicht dar
um gehen kann, die Bundesgarantie gemäß §§ 1384 
Rückversicherungsordnung (RVO), 111 Angestellten
versicherungsgesetz (AVG) in irgendeiner Form in Fra
ge zu stellen. Diese Bestands- oder Leistungsgarantie 
steht außerhalb jeder Disposition. Reformbedürftig ist 
m. E. ,,nur“ die Bemessung und Zuweisung der -  in 
Auslegung des Artikels 120 GG -  laufenden Zuschüs
se des Bundes ,,für den Bereich, in dem die Rentenver
sicherungsträger sogenannte versicherungsfremde 
Aufgaben“  ̂ wahrnehmen.

Prinzipien der Sozialversicherung

Bevor die Bemessung des Staatszuschusses, die an 
die sogenannten ,,versicherungsfremden Leistungen“ 
anknüpft, wegen ihrer mangelnden Operationalisierung 
und Justiziabilität in Zweifel gezogen und als untauglich

' J. P l a g e m a n n ,  H.  P l a g e m a n n :  Rentenversicherungs
beltrag und Bundeszuschuß, in: Deutsche Angestelltenversicherung, 
3/1981, s. 127.
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SOZIALPOLITIK

abgelehnt wird, zunächst einige grundsätzliche Vorbe
merkungen zur Begründung eines Bundeszuschusses 
der Sache nach:

□  Bei einer Individualversicherung bzw. einer privaten 
Versicherung geht es prinzipiell darum, daß „eine an
gemessene große Zahl von Personen, die von den glei
chen künftigen Gefahrenkategorien bedroht ist, ver
sucht, sich gegen die bei Eintritt eines Schadens im Ein
zelfall schwer oder nicht tragbaren Schadenskosten 
dadurch zu schützen, daß sie eine Gefahrengemein
schaft zum Zwecke eines Schadenausgleichs bildet, 
dessen Deckung bei Schadensnachweis in einem vor
weg festgelegten Umfang erfolgt. Die Mitglieder der 
Gefahrengemeinschaft, ein organisiertes Kollektiv von 
Schadensbedrohten, zahlen zum Zweck der Dotation 
des Risikoausgleichs Beiträge (Versicherungsprämie) 
ein, die in ihrer Höhe den nach der Wahrscheinlichkeits
rechnung zu erwartenden Schäden angemessen sind. 
Die Summe der Schäden kann nach den Berechnun
gen nicht die Höhe des Risikoausgleichsfonds überstei- 
gen“ 2.

□  Bei einer privaten Versicherung handelt es sich mit
hin um die Ausformung des individuellen Prinzips der 
Selbsthilfe, wobei eine Identität von Leistung und Ge
genleistung vorliegt, und die geleisteten Beiträge das 
monetäre Äquivalent der Schadenserwartung des Ver
sicherten darstellen.

□  Eine Sozialversicherung, die deswegen aber kei
neswegs eine ,,denaturierte Privatversicherung“ Ist, 
weshalb sich sogar Zweifel an der prinzipiellen Sinnhaf- 
tlgkeit der Frage nach dem Umfang ,,versicherungs
fremder“ Leistungen stellen können, basiert nun aber 
nicht nur auf dem skizzierten Versicherungsprinzip 
(Äquivalenzprinzip) der Individualversicherung, son
dern grundsätzlich und gleichberechtigt auch auf dem 
Solidarprinzip bzw. Alimentationsprinzip (Prinzip des 
sozialen Ausgleichs).

Diese ,,wesenhafte“ Mehrdimensionalität des Prinzi
pienkatalogs einer Sozialversicherung ist es dann 
auch, die zu signifikanten -  hier nur stichwortartig zu 
nennenden -  Unterschieden^ zur Privatversicherung 
führt:

□  Sozialversicherungen sind regelmäßig Pflichtversi
cherungen, bei denen Versicherte und Mitglieder nicht 
identisch sind. Denn die in den Versicherungsschutz 
der Sozialversicherung mit einbezogenen unversicher
ten Angehörigen eines Versicherten sind zwar Versi
cherte, aber keine M itgliederder Versicherungsanstalt.

□  Während in der Privatversicherung sich die Beiträge 
am individuellen Risiko orientieren, bemessen sich die 
Beiträge in einer Sozialversicherung nach der finanziel
len Leistungsfähigkeit.

□  Leistung und Gegenleistung entsprechen sich re
gelmäßig nicht -  eben durch den Einbezug von staat
lich verordneten Leistungen aufgrund des Solidaritäts
prinzips bzw. des Prinzips eines sozialen Ausgleichs.

□  Im Gegensatz zu einer privaten Versicherung Ist ei
ne Sozialversicherung daher nicht nur das Instrument 
einer intertemporalen, sondern immer auch das einer 
interpersonellen Umverteilung von Einkommen unter 
sozialen Aspekten.

□  Während eine Privatversicherung nach dem soge
nannten Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, be
dient man sich bei der Sozialversicherung regelmäßig 
des Umlageverfahrens, bei der das laufende Beitrags
aufkommen zur Finanzierung der aktuellen Leistungen 
verwendet wird.

Modifiziertes Aquivalenzprinzip

Bereits diese kurzen Bemerkungen sollten dann 
auch klargemacht haben, daß das Äquivalenzprinzip im 
Rahmen z. B. der gesetzlichen Rentenversicherung als 
der m. E. wichtigsten Form der Sozialversicherung vom 
Konzept her einen anderen Inhalt haben muß als bei ei
ner privaten Lebensversicherung. In der gesetzlichen 
Rentenversicherung kann es keine Äquivalenz von Bel
tragsleistungen und Sozialleistungen in dem Sinne ge
ben, daß ein Rentner Leistungen erhält, die versiche
rungsmathematisch dem Kapitalwert seiner Beiträge 
entsprechen.,,Äquivalenz kann im Rahmen der sozia
len Altersversicherung nur bedeuten, daß sich die Ren
ten, die die Altersrentner einer Generation beziehen, 
zueinander verhalten wie die Beitragsleistungen, die 
diese Rentner erbracht haben. Äquivalenz kann in der 
gesetzlichen Rentenversicherung also nur heißen, daß 
der Versicherte als Rentner Anspruch auf einen Anteil 
am Beitragsaufkommen der Versicherung hat, die sei
nem geleisteten Anteil am früheren Beitragsaufkom
men entspricht.“ "'

Aufgrund von Leistungen der GRV, die nicht aus dem 
Versicherungsprinzip,sondern aus dem Solidaritäts
prinzip bzw. aus einer sozialstaatlichen Verpflichtung

^ A .  B u r k h a r d t :  Kompendium der Sozialpolitik, Berlin 1976, 
s. 426.

3 Vgl. hierzu z. B. A. B u r k h a r d t , a. a. O., 8 . 428 ff.; G. B ä k- 
k e r ,  R. B i s p e r i c k ,  K. H o f e m a n n ,  G.  N a e g e l e :  So
zialpolitik, Köln 1980, 8 . 50 f.; H. L a m p o r t :  Sozialpolitik, Berlin, 
Heidelberg, New York 1980, S. 217 ff.

'• H. L a m p o r t :  Längerfristige Perspektiven der Gesetzlichen Al
terssicherung, in: Referate, Diskussionen, Ergebnisse der M itglieder
versammlung der Bundesvereine der Deutschen Arbeitgeberverbände 
1979, Sonderdienst, Bonn 1979, 8 . 55 f.
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des Staates resultieren, waren für die Finanzierung der 
GRV neben den Beiträgen immer Zuschüsse aus dem 
Reichs- bzw. Bundeshaushalt konstitutiv. Das heißt, 
wenn über Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Renten
versicherung gestritten bzw. diskutiert wird, kann es 
mithin nicht um das Ob, sondern nur um das Wieviel 
bzw. um die Frage nach d e r,,richtigen“ Höhe dieser Zu
schüsse gehen.

Hinsichtlich der Bestimmung der ,,richtigen“ Höhe 
der Bundeszuschüsse war und ist es üblich, nicht nur 
zur Begründung, sondern vor allem zur Bemessung auf 
den Umfang der eben nicht auf dem Versicherungsprin
zip basierenden und daher sogenannten ,,versiche
rungsfremden Leistungen“ abzustellen, die es eben 
aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu alimentieren galt 
und gilt.

Fruchtlose Quantifizierungsversuche

Im folgenden wird die Ansicht vertreten, daß diese 
Diskussion bzw. die Versuche einer detaillierten Kata
logisierung der ,.versicherungsfremden Leistungen“ 
zur Quantifizierung der Bundeszuschüsse -  trotz der 
mannigfaltigen Versuche -  bislang fruchtlos waren, 
fruchtlos bleiben werden und man davon Abschied neh
men sollte.

Bundeszuschüsse waren, sind und werden wegen 
der konstitutiven, versicherungsuntypischen sozial
staatlichen Funktionen der GRV erforderlich sein. Nur 
sollten diese -  wie im folgenden zu zeigen versucht 
wird -  nicht an den nichtoperationalen und damit unju- 
stiziablen ,,versicherungsfremden“ bzw. ,,nicht bei
tragsadäquaten“ Leistungen festgemacht werden.

Im Zusammenhang mit der unzureichenden genauen 
Abgrenzbarkeit und damit Quantifizierbarkeit der versi
cherungsfremden und/oder nicht beitragsäquivalenten 
Leistungen ist ein kurzer Blick in die Geschichte hilf
reich. Bei der Schaffung der gesetzlichen Rentenversi
cherung unter Bismarck im Jahre 1889 wurde ein 
Reichszuschuß gezahlt, um dadurch ,,die gesamte Er
werbs- und Gesellschaftsordnung zu stützen“ ®. Bis
marckwird der Ausspruch zugeschrieben,,.. .wi r  beu
gen damit einer Revolution vor.“ Von ,,versicherungs
fremden“ Leistungen war damals nicht die Rede, son
dern von Interessen, die auf die Bewahrung bestehen
der Strukturen gerichtet waren.

Die Einführung der gesetzlichen Alters- und Invali
denversicherung im Deutschen Reich ist vordem  histo
rischen Hintergrund der Umwandlung einer agrari
schen in eine Industriegesellschaft zu sehen. Unterlag 
die Landbevölkerung traditionell der patriarchalischen 
Disziplin und  Fürsorge, so galt dies für die wachsenden

278

Zahlen der Industriearbeiter weder hinsichtlich Disziplin 
bzw. Disziplinierbarkeit noch hinsichtlich der Fürsorge.

Diese Aufweichung patriarchalisch-paternalistischer 
Strukturen wurde durch die seit 1873 anhaltende De
pression -  und den damit verbundenen (?) starken Zu
lauf der Sozialdemokraten -  im m er,,bedrohlicher“ , so 
daß eine sozialstaatliche Fürsorge zugunsten der Ar
beiter zu einer systemerhaltenden Notwendigkeit für 
die an gerade diesem System Interessierten wurde; 
dies waren die Schwerindustrie und die ostelbische 
Landwirtschaft. (Parallel zu der Sozialgesetzgebung 
verlief im übrigen eine zunehmende Protektion der 
Landwirtschaft und der Schwerindustrie.)

Die staatlichen Zuschüsse zu der Alterssicherung 
waren folglich ursprünglich nicht als Abgeltung nicht 
beitragsäquivalenter Leistungen dieser Versicherung 
gedacht, sondern sie sollten dazu beitragen, eine Be
völkerungsgruppe -  die Arbeiter — zu ,,befriedigen“ , 
indem diesen von seiten des Staates geholfen wurde, 
eine Alterssicherung aufzubauen. Dieses ,,Befriedi- 
gungsziel“ der Sozialversicherung könnte man selbst
verständlich als ,,versicherungsfremd“ bezeichnen, 
gleichwohl hat es mit dem in der aktuellen Diskussion 
um den Bundeszuschuß gebrauchten Begriff inhaltlich 
nur wenig gemein, da -  entgegen der heutigen Inter
pretation -  die eigentlichen Destinatare der Nutzen 
dieser staatlichen Zahlungen -  im Gegensatz zu heute
-  nicht oder zumindest nicht in erster Linie innerhalb 
des Versichertenkreises lagen.

In dem Maße, indem sich die soziale Struktur 
Deutschlands wandelte, dürfte diese Befriedigungs
funktion der Sozialgesetzgebung und der Staatszu
schüsse an Bedeutung verloren haben. Die Arbeiter 
(und Angestellten) wurden von einer Minderheit zu ei
ner Mehrheit, und d ie ,.fortschrittliche“ Sozialgesetzge
bung für die von den traditionellen Sicherungssystemen 
(Großfamilie, Bauern- bzw. G utshof),,Befreiten“ wurde 
zu einer selbstverständlichen Versicherung, die einen 
ständig zunehmenden Anteil der Bevölkerung umfaßt. 
Diese Entwicklung führte dazu, daß heute auch Hand
werker. Landwirte und sonstige Selbständige in die 
GRV (teil-)integriert sind. Und wenn auch heute noch 
ein umfassendes Alterssicherungssystem -  selbstver
ständlich -  der Stabilisierung des polit-ökonomischen 
Gesamtsystems dient, lassen sich nur schwerlich rele
vante Gruppen ausmachen, die außerhalb der GRV 
bzw. vergleichbarer Komplementäreinrichtungen ste
hen und dennoch -  aus „übergeordneten Interessen“
-  an deren Alimentierung interessiert sind.

 ̂ Begründung zum ,,Entwurf eines Gesetzes betreffend die Individuali- 
tä ts- und A lterssictierung“ .
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Die „versiciierungsfremden Leistungen“ , die bei der 
Konstitution der Sozialversiclierung Leistungen waren, 
die sie für die Versicherten direl<t, aber (auch) im Inter
esse von Außenstehenden (Systemerhaltung) indirekt 
erbrachte, dürften in dem Maße gegen Null gehen, in 
dem sich die Wohnbevölkerung und die Gruppe der 
Versicherten annähern. Seitdem die GRV seit 1972 im 
Prinzip für alle Bürger -  mit Ausnahme der Beamten -  
offensteht, muß die Frage, was „versicherungsfremd“ 
ist, mit Sicherheit unabhängig von jeglicher Einzelbe
gründung anders beantwortet werden als vor 100 Jah
ren.

Versicherungsfremde Leistungen

Heute bestehen daher nach allgemeiner Auffassung 
,,versicherungsfremde Leistungen“ nicht in Leistungen 
im Interesse von A//c/7fversicherten, die deshalb auch 
an der Finanzierung zu beteiligen sind, sondern in Lei
stungen, die einzelnen Versicherten zugute kommen, 
ohne daß diese dafür eine beitragsmäßige Gegenlei
stung erbracht haben. Bei der Einführung der dynami
schen Rente wurden die Bundeszuschüsse als Ersatz 
für ,,alle Leistungen (proklamiert), die nicht Alterssiche
rung“ sind, d. h. insbesondere die Leistungen für 
Kriegsfolgen und Rehabilitationen. Als versicherungs
fremd gelten also all die Leistungen, die als versiche

rungsatypisch nicht dem oben skizzierten Versiche
rungsprinzip (Aquivalenzprinzip) entsprechen.

Leider hilft dieser Definitionsversuch für eine exakte 
Bestimmung des quantitativen Umfangs dieser Lei
stungen nicht weiter, da es für die GRV nicht möglich ist, 
unzweideutig zu bestimmen, was eine versicherungsty
pische Leistung ist. Denn ein Risikoausgleich innerhalb 
einer Gruppe ist nur dann versicherungstechnisch kor
rekt, wenn alle das gleiche Risiko des Versicherungs
fallestragen. Da im konkreten Fall dieses,,gleiche Risi
ko“ nicht bestimmbar ist (auch eine private Versiche
rung ist Im übrigen dazu nur begrenzt in der Lage), ver
wässert sich dieses Kriterium. Was innerhalb einer Ver
sichertengemeinschaft als ,,gleiches Risiko“ angese
hen wird bzw. wie weit die Differenzierung der Risiken 
vorgenommen und in unterschiedlichen Prämien fest
geschrieben wird, ist Konvention und bei freiwilligen 
bzw. privaten Versicherungen Gegenstand der Lei
stungsprüfung des potentiellen Versicherungsneh
mers.

Die sich aufdrängende Frage, ob die Risiken, die die 
GRV ,,typischerweise“ abdeckt, für alle Versicherten 
gleich sind, muß eindeutig verneint werden. Sieht man 
einmal davon ab, daß die GRV keine individuellen oder 
auch gruppenspezifischen Gesundheitssituationen
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oder Berufsrisiken berücksictitigt und infolgedessen die 
Alters-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrente als ver
sicherungstypisch ansieht, d. h. will man diese Risiken 
als ,.gleich“ verteilt unter den Versicherten gelten las
sen, so wird man der Logik des Versicherungsprinzips 
entsprechend die Witwen- und Waisenrenten jedoch 
kaum zu den typischen Leistungen zählen dürfen, da 
diese ,,Risiken“ allzu ungleich verteilt sind. Denn nur 
Verheiratete und/oder Versicherte mit Kindern haben 
dieses Risiko, sind aber dennoch -  aus guten Solida- 
htätsgründen -  zu gleichen Beiträgen versichert®.

Eine weitere Gruppe von Risiken, die üblicherweise 
als versicherungstypisch in der GRV abgesichert sind, 
die aber dennoch prinzipiell als ,,versicherungsfremd“ 
zu bezeichnen wären, sind die Ersatz- und insbesonde
re die Ausfallzeiten. Denn den Leistungen aufgrund die
ser angerechneten Zeiten stehen keine faktischen Bei-

® Eine IVlinderheit der ,,Saclnverständigenkommission für die soziale 
Sicfierung der Frau und der Hinterbliebenen“  schlägt z. B. vor, daß er
werbstätige Ehegatten für Ihre nichtera/erbstätigen Ehegatten Beiträge 
ausschließlich für den H interbliebenenfall zahlen sollen. Dadurch w ür
den derartige Leistungen dann versicherungstypisch werden, weil sie 
durch (besondere) Beiträge erworben wurden.

^ S. R. M ö r s c h e l ;  Die Zuschüsse des Staates zu den gesetzli
chen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, in: Deut
sche Rentenversicherung, Heft 6 (1978), S. 344.

träge gegenüber, und darüber hinaus betreffen sie kei
ne individuellen Risiken, die für alle prinzipiell gleich 
sind. Die Ausfallzeiten z. B. für Ausbildung sollen das 
Risiko einer verkürzten Beitragszeit einer Gruppe, ins
besondere der Akademiker, ausgleichen. Hierbei liegt 
es auf der Hand, daß es sich — unabhängig von den 
nicht unproblematischen Verteilungseffekten der der
zeitigen Regelung -  um kein gemeinsames Risiko der 
Versicherten(gemeinschaft) handelt.

Bei den Zurechnungszeiten für das fiktive Erreichen 
der Altersruhegeldschwelle im Falle von Erwerbs- und 
Berufsunfähigkeit, einer Leistungskategorie, die inter
essantenweise von z. B. Mörschel zu den versiche
rungsfremden Leistungen gezählt wird^, handelt es sich 
-  im Vergleich zu den Ausfall- und Ersatzzeiten -  weit 
eher um versicherungstypische Leistungen, da das zu
grunde liegende Risiko jeden betrifft und die vorzeitige 
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit ein Risiko ist, gegen 
das man sich in einer Solidargemeinschaft in der Form 
schützt, daß der Zeitpunkt des Ereignisses weitgehend 
ohne Einfluß auf die Rentenhöhe ist. (Anderenfalls wä
ren Renten wegen Erwerbs- und Berufsunfähigkeit ent
behrlich, denn man müßte dann nur die Wartezeit bei 
der Alterssicherung abschaffen.)
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Fließender Übergang

Bereits an diesen wenigen, vom Finanzumfang aller
dings gewichtigen Beispielen wird klar,

□  daß erstens die Definition, was versicherungsfremd  
ist (alles das, was nicht versicherungstypisch ist) bzw. 
versicherungstypisch ist (all die Risiken, die für alle 
Versicherten gleich sind bzw. bei Ungleichheit mit un
gleichen Beiträgen behaftet sind, damit die Gleichheit 
gewahrt ist), und

□  daß zweitens die definitorische Fiktion, daß der An
spruch auf Leistung durch Zahlung von Beiträgen er
worben wurde, deren Dauer für alle gleich (bzw. gleich 
wahrscheinlich) ist, also keine nachträglichen Ansprü
che der Versicherten an die GRV wie beim Versor
gungsprinzip bestehen,

im konkreten Fall kein ,,wasserdichtes“ , analytisch be
friedigendes Abgrenzungskriterium abgeben und im
mer interpretationsoffen sind. Der Übergang von versi
cherungstypischen zu versicherungsfremden Leistun
gen ist bzw. muß in einer Sozialversicherung fließend 
sein.

Alle bislang veröffentlichten und unveröffentlichten 
Analysen bzw. Abgrenzungsrechnungen dessen, was 
versicherungstypisch ist -  und folglich staatlicherseits 
abzugelten sei -  und was nicht, zeichnen sich durch
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„genaue Zahlen“ , aber höchst schwammige deflnltorl- 
sche Grundlagen aus, und die Fragwürdigkeit des War
um oder Wozu wird durch eine Scheinexaktheit des 
Wieviel ersetzt. Bemerkenswert ist hierbei im übrigen, 
daß bei größter Unterschiedlichkeit Im Vorgehen und in 
der Kategorisierung der einzelnen Leistungen alle Stu
dien im Prinzip zu dem Ergebnis kommen, daß der Um
fang der versicherungsfremden Leistungen bei ca. 
30 % der Gesamtausgaben der GRV liegt und folglich 
der Bundeszuschuß erhöht (erkenntnisleitendes Inter
esse!?) werden müsse.

Verteilungspolitische Bedenken

Vor dem Hintergrund einer -  bei Ausklammerung der 
Beamten -  zunehmenden Kongruenz von Sozialversi
cherten, die damit allerdings nicht notwendigerweise 
auch Beltragszahler sind, und Staatsbürgern (und da
mit Steuerzahlern) könnte man argumentieren, daß 
dies einen Abbau der Bundeszuschüsse, also eine 
verstärkte (im Prinzip völlige) Beitragsfinanzierung der 
GRV nahelegen würde.

Diesem Argument stehen aber massive verteilungs
politische Bedenken entgegen; Infolge des Instituts der 
Beitragsbemessungsgrenze und des Umstandes, daß 
die Sach- und Dienstleistungen der GRV im Gegensatz 
zu den Geldleistungen der Höhe nach nicht begrenzt 
sind, geht eine Erhöhung der Beitragsfinanzierung mit 
einer Verstärkung der bereits jetzt deutlich regressiven 
Belastungswirkungen des Einnahmesystems der So
zialversicherung einher. Auch wenn die Frage nach der 
Inzidenz des Steuersystems zu den bislang noch nicht 
befriedigend beantworteten Fragen der Finanzwissen
schaft zählt, wird man -  bereits auf der Basis des ge
genwärtigen Wissens -  bei einem Vergleich zwischen 
Steuer- und Beitragsfinanzierung und -lastverteilung 
als Faktum konstatieren dürfen, daß bei der Steuerfi
nanzierung (von Transfers an die GRV) eine regressive 
,,Belastung wie bei den Beiträgen ausgeschlossen wer
den kann“ ®. Akzeptiert man, daß eine gesetzliche Ren
tenversicherung vom Prinzip her auch sozialstaatliche, 
d. h. ,,versicherungsfremde“ Leistungen wahrzuneh
men hat, dann sind steuerfinanzierte Bundeszuschüs
se an die Versicherungsträger nicht nur prinzipiell ge
boten, sondern auch und gerade aus verteilungspoliti- 
scher Sicht einer (verstärkten) Beitragsfinanzierung 
vorzuziehen®.

Will man eine brauchbare, dem tagespolitischen Kal
kül und den jeweiligen aktuellen etatistischen Notwen
digkeiten und Nöten entzogene Grundlage für den Bun-

G. B ä c k e r  u, a., a. a. 0 ., S. 63. 

Vgl. ebenda.

deszuschuß definieren, der ja der Abgeltung der (aller
dings nicht operationallslerbaren) versicherungsfrem
den Leistungen bzw. Leistungen, die ,,nicht Alterssi
cherung sind“ , dient, eignet sich eine Im Detail akribi
sche, in den definitorischen Grundlagen a b e r,.großzü
gige“ Auflistung und Ausrechnung von Einzelleistun
gen der GRV nicht. Um diesen nicht nur unbefriedigen
den, sondern wohl auch juristisch unhaltbaren Zustand 
des Jonglierens mit Milliarden zwischen dem Bundes
etat und den Etats der verschiedenen Sozialfisci zu be
enden, bedarf es dringend einer eindeutigen, verbindli
chen und zu effektiven Zahlungen führenden Bemes
sungsgrundlage  des Bundeszuschusses. Dies würde 
im übrigen auch im ureigenen Interesse des Fiskus 
selbst liegen, da eine eindeutige quantitative Definition 
zugleich die Abwehr weitergehender oder neuer Forde
rungen nach einer Ausweitung des Bundeszuschusses 
gewährleistet oder zumindest doch sehr erleichtert.

In Ermangelung analytisch überzeugender Eintei- 
lungskriterien für versicherungstypische, beitragsäqui
valente bzw. versicherungsfremde Leistungen kann 
und muß die Bemessungsgrundlage des Bundeszu
schusses, dessen Existenzberechtigung und Notwen
digkeit außer Zweifel steht, politisch-pragmatisch und 
nicht prinzipiell-analytisch definiert, fixiert und fortge
schrieben werden.

Vorteile der Regelung

Eine m. E. nicht zuletzt im Zuge der 1984er Reform 
der GRV gebotene eindeutig quantifizierbare Operatio
nalisierung des Bundeszuschusses sollte dazu beitra
gen und gewährleisten,

□  den finanziellen Status der GRV unabhängig(er) von 
der Situation des Staatshaushaltes zu machen und so
mit d ie ,,Selbständigkeit“ der gegliederten GRV zu stär
ken,

□  intransparente,,Finanzierungstricks“ zwischen dem 
Bund und den verschiedenen Sozialfisci wie in den 
60er, 70er Jahren und nicht zuletzt wie zu Beginn 1981 
zu erschweren,

□  den nach Leistungsverbesserungen strebenden 
Rentenpolitiker In die Pflicht zu nehmen, jedes Begeh
ren nach Leistungsverbesserungen mit einem konkre
ten Finanzierungsvorschlag -  und nicht mit einem pau
schalen Hinweis auf die Bundeszuschüsse -  verbin
den zu müssen,

□  zu verhindern, daß die Bundeszuschüsse von Haus
halts- und Finanzpolitikern als situationsspezifische 
Manövriermasse der Staatsfinanzen benützt werden 
können.
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Die einfachste und plausibelste Lösung wäre es, daß 
der Bund im Jahr der Umstellung einen absoluten Be
trag an die GRV zahlt, der aufgrund des zu diesem Zeit
punkt gültigen Leistungskatalogs politisch auszuhan
deln ist, sich verpflichtet, diesen Betrag nach Maßgabe 
der Entwicklung der allgemeinen Bemessungsgrundla
ge zu dynamisieren und diese und nur diese Summe je 
des Jahr zu zahlen. Als Umstellungs- bzw. Basisjahr 
empfiehlt sich das Jahr 1985, da zu diesem Jahr eine 
Reform abgeschlossen sein dürfte, die im Hinblick auf 
die Änderungen im Beitrags- und Leistungsrecht nur 
mit der Einführung der Dynamischen Rente im Jahre 
1957 vergleichbar ist, und ,,Ruhe an der Rentenfront“ 
ein staatspolitisches Gebot sein dürfte.

Der Bundeszuschuß (B) könnte sich dann nach der 
Formel

AB X =  B

errechnen, wobei

AB die allgemeine Bemessungsgrundlage’ “ und X der 
einmal im Umstellungsjahr definitiv politisch ausgehan
delte, ab dann aber konstante Multiplikator zur Niveau
bestimmung ist.

Diese Formel entspricht von ihrem Aufbau her der 
derzeit gültigen Regelung, wonach der Bundeszuschuß 
gemäß § 1389 Abs. 2 RVO und § 116 AVG das 
808 734fache der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
ausm ach t'\

Da nun aber die Bevölkerungsentwicklung eine der 
zentralen gesamtgesellschaftlichen Größen darstellt, 
sollte die Lösung von Problemen, die sich aus unserer 
vorprogrammierten demographischen Entwicklung er
geben dürften, weder in einer Institution, der Renten
versicherung, zentriert noch zu Lasten einer Gruppe, z. 
B. nur der Erwerbstätigen oder der Rentner, gelöst wer
den. Aus diesem Grunde liegt es nahe, in der Bemes
sung des Bundeszuschusses rentenspezifische Verän
derungen der Bevölkerung durch e inen ,,Demographie
faktor“ zu berücksichtigen.

Als ein derartiger ,,Demographiefaktor“ (D) bietet 
sich der Quotient aus Anzahl der Renten (RZ) und An
zahl der Beitragszahler (BZ) an.

D = RZ
BZ

AB, X D, =  B,.

Beitragszahler-Relation niederschlagen, sich nach 
Maßgabe des durch X bestimmten relativen Gewichtes 
des Bundeszuschusses an den Gesamtausgaben (z. B. 
25 % im Basisjahr) ,,automatisch“  in den allgemeinen 
S taatshaushalt,,verlängern“ .

Erhöhung der Transparenz

Eine Verdoppelung der Anzahl der Renten im Ver
gleich zu den Beitragszahlern würde zu einer Verdop
pelung des Bundeszuschusses und damit zu e ine r,,au
tomatischen“ relativen Entlastung der Beitragszahler 
führen, deren Zahl sich im übrigen deutlich ausgepräg
ter als die der Steuerzahler verändert. Ein weiterer (po
tentieller) Vorteil einer derartigen Automatik wäre ihre 
unproblematische Kompatibilität mit -  ebenfalls insbe
sondere demographiebedingten -  wahrscheinlichen 
Beitragserhöhungen und einer gebremsten Rentendy
namik.

Von entscheidender Bedeutung wäre es allerdings, 
und zwar unabhängig davon, wie die Formel im Detail 
aussieht, daß der jährlich ermittelte Betrag eine langfri
stig sicher kalkulierbare und verbindliche Zahlungsver
pflichtung  des Bundes an die GRV darstellen müßte, 
d. h. daß eine Stundung, eine Abgeltung in staatlichen 
Schuldverschreibungen etc. ausgeschlossen wäre.

Wenn man nach der Einführung solch einer Formel, 
die die Bundeszahlungen begründet und determiniert, 
aus welchen Erwägungen auch immer glaubt, Korrek
turen des Rentenniveaus und/oder Leistungsverbes
serungen vornehmen zu müssen, und wenn man sich 
vor entsprechenden Beitragsvahationen scheut, muß 
dies durch eine explizite Veränderung von X dokumen
tiert werden. Dadurch werden die damit verbundenen 
,,Folgekosten“ transparent und damit politisch konflikt
fähig gemacht. Diese Transparenzerhöhung d e r ,,Ko
sten“ rentenpolitischer Maßnahmen dürfte zwar deren 
politische Durchsetzung erschweren. Sie würde aber 
zu ,,seriösen“ Deckungsvorschlägen, damit zu einer 
auch längerfristigen Konsolidierung der Rentenfinan
zen und einer m. E. gebotenen Erhöhung des staats
bürgerlichen Vertrauens in unser System der Sozialen 
Sicherheit führen.

Die Formel für den jährlichen Bundeszuschuß B, wür
de dann lauten;

Durch D würde gewährleistet, daß demographische 
Verwerfungen, die sich in Veränderungen der Renten/

Die allgemeine Bem essungsgm ndlage entspricht dem durchschnitt
lichen Bruttoarbeitsentgelt a ller Arbeiter und Angestellten im Mittel des 
dreijährigen Zeitraum es vor dem jeweiligen Kalenderjahr (Jahr des Ver
sicherungsfalls). Sie beträgt 1981 26 400 DM p. a. (2200 DM pro Mo
nat); 1978 waren es 21 863 DM p .a . (1821,91 DM pro Monat).

”  Nach § 116 AVG betrug der Bundeszuschuß im Jahre 1978 
17 681 356 402 DM, und zwar 14 432 708 148 DM für die Arbeiter- 
Rentenversicherung und 3 248 648 254 DM für die Angesteliten-Ren- 
tenversicherung. Der Faktor 808 734 ergibt sich durch Division des 
Bundeszuschusses durch die a llgemeine Bemessungsgrundlage 
(1978: 21 863 DM). Die jeweilige Höhe des Bundeszuschusses soil 
durch die Entwici<iung der allgemeinen Bemessungsgrundlage in der 
Zeit bestimmt werden.

282 WIRTSCHAFTSDIENST 1981/VI


